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Arbeitsvertragsordnung 
für Mitarbeiter im kirchlichen Dienst 

Die Konferenz der Evangelischen Ki:rchenleitW1gen in 
der DDR hat die nachstehende Arbeitsvertragsordrnung 
für .Mitarbeiter im kirchlichen Dienst gemäß Artikel 5 
Abs. 2 der Ordnung des Bundes der Evangelischen Kir
chen in der DDR vom 10. Juni 1969 ·beschlossen: 

§ 1 
Wesen des kirchlichen Die'IlStes 

Der kiirchliche Dienst• steht unter d!'lffi Auftrag, den die 
Kirche von ihrem Herrn erhalten hat. Nach ihren Galben, 
Auiigaben und VeraintwortU'ri1gsbereichen .tragen die 
kfil-chlichen MitaIDbeiter zur Ei'fülllllllg dieses Auftrages 
bei. Sie stehen unter der FÜ!I'SOtge der Kirche. 

§ 2 

(1) Die kirchlichen Dienststellen haben mit ihren ·Mit
arbeitern schriftliche Ar'bei.tsverträge abzuschließen. In 
den Arbeitsverträgen siqd die Bestimmungen diE!Ser 
Ordnung als Vertragsinhalt zu vereinbaren. Zeitlich be
grenzte, Arbeitsverträge können nur .i:m Rahmen der 
allgemeinen Bestilmmunrgen aibgeschl05Sen werden. Bei 
Teilbeschäftigten mit einer Arbeitszeit, die weniger als 
40 Prozent der Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten be
trägt, können die Bestimmungen dieser Ordnung zur 
sinngemäßen Anwendung, vereinlbairt werden. 
(2) Die Arbeitsverträge sowie ihre Änderungen, die von 
oen im § 3 genannten Dienststellen abgeschlossen wer
den, bedürfen det' Genehmigung durch das Konsistori
um (Landeskirchenarmt, ·Landeskirchenrat, Oberkirchen
rat). Für Mitarbeit~. cieten Arbei~t Weniger als 40 
Prozent der Arbeitszeit eines Vollbescl:\äftigten beträgt, 
können die Gliedkirchen .eine andere Regelung treffen. 
(3) Vorschriften über die Eignung, Vorbildung und An
stellungsfähigkeit sowie liber die Diensfobliegenheiten 
öchlicher Mitarbeiter. welche für die.5e allgemein oder. 
für einzelne Gruppen von ihnen ohne Rücksicht auf die · 
Rechtsform ihrer Anstellung gelten, werden durch diese 
Ordil'llng nicht berührt. 

' § 3 

Geltungsbereich 

Kirchliche Dienststellen im Sinne dieser Ordnung sind 
der Bund der Evangelischen Kirchen. in der DDR und 
seine Gliedkirchen sowie deren Ki:rchenkreise, Kirchen~ 
gemeinden, kirchliche Verbände, Einridltungen und 
Werke, kircheneigene Anstalten und Stiftungen. 

• 
§4 

AUgemeine Dienstpflichten 

(1) Jeder Mitarbeiter hat Seine Arbeitskraft in dem Um
fange zur Verfügung zu stellen, der bei Abschluß des 
Airbeitsvertrages vereinbairt und nach dem seine Ver
gütun·g bemessen worden ist. Er soll bemüht sein, sein 
fachliches Können zit erweitern. Er ist berechtigt und 
auf Verlangen seiner Dienststelle verpflichtet, an Aus
und Fortbildungslehvgängen teilzunehmen. Er hat bei 
Ausübung seines Dienstes die für seinen Arbeitsbereidl 
bestehenden ge8etzlichen VOII'schriften und Verwaltungs
bestimmungen und daneben die durch Dienstanweisung 
od.er besondere betriebliche Anoronµngen gegebenen 
Weisungen zu· beachten. 

(2)' Jeder Mitavbeiter ist verpflichtet, dienstlich notwen
dig werdende Vertretungen in angemessenem Umfang 

. zu übernehmen. 

§ 5 
Besondere Dienstpflichten 

(1) Soweit über dienstliche Angelegenheiten allgemeine 
oder besondere Schwei~flicht ~boten :iSt, hat der Mit~ 
arbeiter diese zu 'beachten, und zwar auch noch nach 
Beendigun·g des Arbeitsrechtsverhältnisses. 
(2) Die Übernahme einer Nebenbeschäftigung bedarf 
der Genehmigung seiner Dienststelle. 
(3) :Öie Anna:hme von Geschenken anläßlich dienstlicher 
Verrichtungen ist unstatthaft. 
(4) Wenn der Mitarbeiter seine Dienstpflidlt vorsätzlich 
oder fahrlässig verletzt, so haftet er für den dadurch 
entstehenden Schaden nach Maßga!be der geltenden Be
stimmungen. 

§ 6 
Einstellung 

Die' Einstellung setzt grundsätzlich die . Zugehörigkeit 
zur evangelischen Kirche sowie persönliche Eignung und 
die notwendigen Kerl!Iltnisse und Fähigkeiten voraus. 
Über die kirchliche Haltung ist in. der Regel eine pfarr
amtliche Äußerung zu verlangen, Die Vorlage eines 
ärztlidlen Zeug~ 1fann verlangt werden. Es ist vor
zulegen, wenn es nach allgemeinen Bestimmungen vor
geS.chri~ben ist. 

„ 
§7 

Arbeitszeit 

(1) Die wöchentliche Arbeitszeit richtet Slich nach den 
allgevieinen Bestimmungen. 
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(2) Erfordert der kirchliche Dienst Tätigkeit auch an 
Sonntagen und Feiertagen, so :ist enf;sprec:ilende arbeits
freie Zt'Jit an einem Werktag zu. gewähren. EntsPrechen
dee gut unter Berückskhtiigung dm jeweiligen Dienstes, 
wenn an al"beitsfreien Sonnabenden gearbeitet wird. 

§ 8 
Fernb1ei'ben vom Dienst 

(1) Fernbleiben vom Dienst, soweit es Iilicht ärztlich an
geordnet ist, bedarf vorheriger ZUstimmung des Dienst
vorgesetzten. Wenn die :rechtzeitige Einholung der Er
laubnis nicht möglich war, so hat der Mitarbeiter seinen 
I)ienstvol:"geSetztetl unverzüglich über die Gründe des 
Fernbleibens zu unterrlichten. Für die Zeit des Fern
bleibens vom Dienst kann die Vet'gütung entsprechend 
gekürzt werden. 

(2) Dienstbeftlsiung aus bestimmten persönlichen Anläs
sen unter Weiterzahlung der Ve~tung wird von dem 
Dienstv011gesetzten im Rahmen der vom Sekretariat des 
Bundes der Evan~lisdlen Kini>.en in der DDR zu er
lassenden Richtlinien gewährt. 

(3) Bei ärztlich angeordnetem Fembleiben hat der Mit
arbeiter s,einer D.ienststelle unverzüglich Anzeige zu er
statten. W.U-d die ärztliche Bescheinigung nimt vorgelegt, 
hat der Mitarbeiter für di~ Zeit des Femblei1bens keinen 
Anspruch auf Zalhlung der Vergütung oder der Aus-
gleichsbezüge (Lohnausgleich). . 

§ 9 
Vel."giltung 

Die Vergütung des Mitari>ei~rs richtiet sich nach den in 
den kinhlidlen Bereichen geUend~p Vel'gi.itungsordnun
gien. 

§ 10 
Zusatzversorgung 

Die kirchliche Zusatzversorgung der Mitarbeiter ridttet 
sich nach besonderen Bestimmungen. 

§ 11 
filrholungsurlaub 

(1) Jedem Mital'beiter ist im Kalenderjahr ein Erho
lungsurlaub unter Fortzahlung der Vergütung nach Maß_ 
gabe der Absätze 2 bis 8 zu gewähren. 

(!) ·Die' Dauer des Jährlichen Urlauhs beträgt für Mit
arbeiter, die ·nach der vao Mr Mitarbeiter im ki!l'd!.
lichen Dieruit vergütet W'el'den, iti den Gruppen 

bis 5 uber 5 über 10 
Dienstjahre 

Gl'UPPen X bis VI: 
bis Vollendung·des 
40. Lebensjahrres 18 
nadt Vollendung des 

21 24 Werktage 

40. Lebensjahres. 21 24 !4 Werktage . 

Gruppen V bis 1: 
bis Vol'lendung des 
40. Lebensjah!'es 22 25 28 Werktage 
nach Vollendung des 
40. Lebensjahres 25 28 28 Werktage 

Als Dienstjahre ~111en di~ kirchlichen Dlensbeiten, 
außerkirch'lidte · Oisnstzeitien ldktnen bis zu 5 Jahren 
angerechnet werden. 

Für die übrigen Mitarbeiteirridltet sidl der Urlaub nach 
den allgemeinen BestimPiurtgen. Als Stidltag z:ur Be
messung 'des Urlaubs gilt für die Dfonstzeit und das Le-. 
bensalter der letzte Tag des Kalenderjahres. 

(3) Jugendliche, die zu Beginn .des Kalenderjalhre.s das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet halben, .erhalten 
einen Urlaub von 24 Werktagen tm Kal:enderjahr . 

• 

(4) Bestimmten Gruppen von Mitairbeitern, insbesondere 
Schwerbesdtädigten, ist der vorgeschriebene Zusatzur
laub zu gewähren. 

(5) Katecheten ha,ben den Uirlaub während der unter
richtsfreien ~eit zu nehmen. Im übrigen sind sie wäh
rend der unti!Tichtsfreien Zeit zu angemessenen Dienst
leistungen heranzuziehen. 

(6) Der Urlaub ist grundsätzlich innerhalb des Kalender
jahres (Urlaubsjahr) zu gewähren und zu nehmen. Ist 
die Gewährung des Urlaubs im Kalenderjahr aus drin
gend dienstlichen Gründen, wegen Krankheit des Mit
arbeiters oder wegen anderer in seiner Person liegenden 
Gründen nidlt möglich, so hat die Dienststelle den Ur
laub so zu gewähren, daß Jhn d:er Mitarbeiter spätestens 
am 31. März des nachfolgenden Jahres antreten kann. 
Uirlaub, der bis zum Ablauf des Kalenderjahres aus 
Gründen, die der Mital'beiter zu vertreten hat, nicht in 
Anspruch genommen worden ist, verfällt entschädi-. 
gungslos. Bei fri,stloser Entl~ung entfällt·der Anspruch 
auf Urlaub gegenüber der entlassenden Dienststelle ent
s~äidigungslos. 

(7) Beginnt oder endet das Arbeitsrechtsverhältnis im 
Laufe des Kalenderjahres, so wird diem Mitairbeiter Ur
laub entsprechend den geltenden Bestimmungen ge
währt. 
(8) Eine Barabgeltung des Urlaubs ist nur im Ralhmen 
der allgemeinen Bestimmungen zulässig. 

§ 12 . " 

Beenclicung des Arbeitsredltsverhältnises 

(1) Das All"beitsrechtsverhältnis kamt durch Aufhebung&
vertraig oder Kündigung beendet weroen. Der Auf
hebungsvertrag und die Kündigung bedürfen der 
Schriftform unter gleichzeitiger Angabe der Gründe. 

(2) Die kirchliche Dienststelle darf nur kündigen, wenn 
a) es infolge Änderung der StruktUJr oder des Stellen

plans notwendig ist oder 
b) der Mitarbeiter 1'1.it die vereinbarte Tätiigkeit nidtt 

geeignet ist oder 
c'} Mängel des Arbeitsvertrages durdl. die Beteiligten 

t}icht beseitigt weI'dE!h können. 

(3) Für die Kündi,gung durch den Mitarbeiter oder durch 
seine Dienststelle gelten foliglende Fristen: 
Bei einer kirchlichen Dienstzeit Ws zu einem Jahr 1 Mo.. 
nat zum$Chluß eines Kalend0l'IJlonats 
·Von mehr als einem Jahr bis zu drei Jahren 6 Wochen 
Zl:lm Sdtluß eines Kalendervierteljahres 
von mehr als drei Jahren drei Monate zum Schluß eines 
Kalendervierteljahres 
(4) Nam einer ununterbrochenen Tätigkeit von mehr als 
25 Jahren soll eine Kündigungl dlm'Ch die Dienststelle 
grundsätzlich vermieden werden. Erscheilnt sie gleich
wohl unabwendbar, so bedarf sie der Zustimmung der 
leitenden Verwaltungsbt!lhörde der Gliedkirche oder des 
Sekretariats des Bundes der E\l'angeLi:&nen. Kirchen in 
der DDR. . 
(5.) Ein Mitarbeiter kann fristlos entla.ssen werden, wenn 
ein widttiger Grund vorliegt:, insbesondere wenn er :• 
a) aus der evangelischen Kirche aiustritt 
b) die i:hm obliegenden Pflichten erheblich verletzt. 
Die Entscheidung über die Entlassung ist unverzüglich 
zu treffen. Zuvor ist dem Mitairlbeiter Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben. · 

§ 13 
Werkdienstwohnung 

Eine von der Dienststelle einem Mitaribeiter zur Verfü
g11ng gesretlte Werkdienstwohnung ist mit dem Aus
scheiden , des MiJarbeiters aus dem Dienst zu räumen; 
Endet das Arbeitsrechtsverhältnis durch Tod, so ist die 
Wohnung nach.Ablauf von 45 Taigen zu dumen. 



§ 14 
Beurteilung 

(1) Die Dienststelle ist verpflichtet, beim Ausscheiden 
eines Mitairbeiters über dessen Tätigke1t, Leistungen 
und Verhalten eine Beurteilung anzufertigen. 
(2) Die Beurteilung ist dem Mitarbeiter zu:r Kenntnis 
zu geben und auf Ve:rlangen auszuhändigen. · 
(3) Der Mitarbeiter kann aus berechtigtem Anlaß auch 
während des Arbeitsrechtsverhältnisses die Ausstellung 
einer Zwischenbeurteilung verlangen. 

§ 15 
'Arbeitsschutz 

Die jeweils in Betracht kdmmenden Arbeitssc:hutz.be
stimmungen sind zu beachten. 

§ 16 
Sonderleistungen 

Die Gewähnfhg von Schutzkleidung, A!fibeitsgerät sowie 
Unterkunfts- und Umkleideräumen richtet sich nach den 
allgemeinen Bestimmungen. 

§ 17 
Übezigangsgeld und Geldleistungen im Sterbefall 

Die Gewährung von Übergangsgeld sowie von Geldlei
stungen im Sterbefall richtet sich nach den in den kirch
lichen Bereichen geltenden Vergütungsordnungen. 

§ 18 
Mitwirkung • 

Das Recht der Mitarbeiter, bei der Gestaltung der ar
beitsrechtlichen und sozialen Verhältn.isse innerhalb det 
gegebenen Vorschritften mitzuWi:rken, wird gewähr
leistet. 

§ 19 
Durchführung 

(1) Rechtsvorschriften zur Durchführung dieser Ol'd
nung erläßt die Konferenz der Evangelischen Kirchen
leitungen. 
(2) Verwalt1J1I11gsvorschriften zur Durchführung dieser 
Ordnung erlassen ·die Gliedkirchen. 

§ 20 

Inkrafttreten 

(1) Diese Ordnurig tritt mit Wirkung vom ...... . 
in Kraft. 
(2) Für die Anpasslllil!g der zlllffi Zeitpunkt des Inkraft
tretens vorliegenden Arbeitsverträge an diese Arbeits
vertragsordnung ist der Abschluß von Änderungsverträ
gen erforderlich. Dabei kann zur Vermeidung von Här
ten für eine Übezigangszeit ein Ausgleich gewährt wer
den. Mitar1beiter, deren Arbeitsverttäge nicht umgestellt 
werden, sind nach bisherigem Recht zu behandeln. 
(3) Das Werk Innere Mission und Hilfswerk der Evan
gelischen Kirchen in der DDR kann mit der Konferenz 
der Evangelischen Kirchenleitungen die Übernahme die
ser Ordnung vereinbaren. Es ist berechtigt, Verwal
tungsvorschriften für selinen Bereich zu erlassen. 

64) 
Vergütungsordnung 

für Mitarbeiter im kirchlichen Dienst 
vom 31. August 1974 

Für die Mitarbeiter im Angestetltenverhältnis im kirch
lichen Dienst wird auf Grund des § 9 der Arbeitsver-
tragsordnung vom ............ nachstehende Ver-
gütungsordmlng erlassen: 
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§ 1 
Geltungstierei eh 

(1) Die Vergütungsordnung gilt für alle Angestellten (im 
fo1genden Mitarbeiter genannt), die bei kil1chlichen 
Dienststellen (§ 3 der Aribeits'Vertragsordnung) tätig 
sind. Mit Mitarbeitern, deren Airbeitszeit weniger als 
40 Prozent der Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten be
trägt; können abweichende Vereinbarungen getroffen 
werden. 

(2) Die Vergütunigsoronung findet auf Personen, die aus 
therapeutischen Gründen beschäftigt werden, keine An
wendung. 

§ 2 
Vergütungsgrundlagen, Bestandteile der Vergütung 

(1) Die Vergütung der Mitarbeiter wird nach der ver
einbarten Tätigkeit, nach der dafür erforderlichen Qua
lifikation und nach dem Vergütungsdienstalter bemes
sen. \ 

(2) Die Vergütung richtet sich nach der. Vergütungs
tabelle. Die Vergütungstabelle - Anlage 2 - ist nach der 
Art dar Tätigkeit in Gruppen und innerhatb der Grup
pen nach dem Vergütungsdienstalter in Di,enstaltersstu
fen gestaffelt. 

§ 3 
Einstufung 

Für die Einstufung in die zuständige Vergütungsgruppe 
des Gruppenplanes - Anlage 1 - sind die Art der Tä
tigkeit und die d'!üüir erfooderliche Qualifikation maß
gebend. Im Zweifel ist entscheidend, welche Tätigkeit 
überwiegt. 

§ 4 
Vergütungsdienstalter 

(1) Das Ve~gütungsdienstalter ist bei der Einstellung 
festzulegen un(j,.irm A:rbeitsvertrag zu vermerken. Es be
ginnt vorbehaltlich der Bestimmurngen der Absätze 2 
und 3 mit dem 1. des Monats, in dem das Ai<beitsrechts
verhältnis begründet;_ wird. 

(2) Auf das Vergütungsdienstalter ist die Zeit anzurech
nen, während der der Mitarbeiter bei einer kirchlichen 
Dienststell~ mit einer Arbeitsz.eit _tätig war, die .. m~nde
stens 40 Pr'ozent der Arbeitszeit emes Vollbeschaft1gten 
beträgt, sofern nicht bei_ßem Ausscheiden die Voraus
setzungel!l des § 12 (5) der Arbeitsvertragsocdnung VOT

lagen. 

(3) Auf das Vergütungsdienstalter kann entsprechend 
Abs. 2 die Zeit ganz oder teilweise angerechnet werden, 
die der Mitar<beiter in einer außerkirchlichen Tätigkeit 
verbracht hat, soweit diese der VOII'gesehenen Tätigkeit 
förderlich ist. ' 

(4) Beim Aufrücken in eine höhere Vergütungsgruppe 
ändert sich das Vergütungsdienstalter nicht. 

§ 5 
Arbeit a.n Sonntagen 

(1) Für Airbeit an Sonntagen, die auf Grund im voraus 
bestimmter Arbeitspläne geleistet wird, ist kein beson
derer Zuschlag zu zaihlen. Dem Mitarbeiter ist dafür an 
einem Werktag entsprechend Freizeit zu gewähren. 

(2) Für Arbeit an Sonntagen, die nicht gemäß Abs. 1 
Satz 1 geleistet wird, ist ein Zusc;hlag von 50 Prozent zur 
Stundenvergütung zu zahlen. 

<:Y Wird an einem Ruhetage, der als freier Tag anstelle 
des Sotntags gewährt. wird, gearbeitet, so ist der Zu
schlag ~on 50 Prozent zur. Stundenvergütufi1g zu zahlen. 

• 
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§6 
Arbeit an geaei.zlichen Feieriagen 

(1) Für Arbeit, die an gesetzlichen Feiertagen geleistet 
f wird, ist ein Zu.sdllag van 100 Prorent zur Stundenver-

gütung zu ~ahlen. ·· 
(2) Dies gilt nicht für Arbeit, die im Zusammen
hange mit dem Gottesdienst oder mit kilrchlichen Ge
meindeveranstaltu~n an gesetzlichen Feiertagen ge
leistet wird, wenn diese zugleich Sonntage oder kirch
liche Feiertage sind. 

§ 7 
Uberstunden 

(1) Überstunden sind nach Möglichkeit zu vermeiden. 
(2) Als Überstunde ist jede über die Arbeitszeit gernaß 

' § 7 der Arbeitsvertragsordnung hinaus geleistete Arbeit 
R!!lZUSel}en, soweit sie ausdrücklich angeordnet ist. Für 
Ülberstundenarbeit ist' ein Zuschlag von 25 PT011.ent der 
Stundenvergütung zu zahlen. 

§ 8 
Bereitschaftsdienst 

§ 13 
Geldleistungen im Sterbefall 

(1) Stirbt der Mit!IJI"beiter, so wird die Vergütung für 
den Rest des ~terbernonats ausgezahlt. . . 
(2) Vom Ersten des auf den Todestag folgenden Monats 
~b wird die zuletzt zustehende Vergütung für die Dauer 
von ~ineinhallb Monaten an cten überlebenden Eh~atten 
oder die unterhaltsberechtigten Kinder des Verstorbenen 
gezahlt. Hat der verstOl"bene Mitarbeiter mindestens 
fün:f Jahre im kil'Chlichen Dienst gestanden, so ist die 
~uletzt gezahlte Vergütung für die Dauer von drei Mo
naten vom Ersten des auf den Todestag folgenden Mo
nats an zu zahlen. Sind mehrere Berechti'gte vorhanden, 
so kann die Zahlung mit befreiender Wirkung an einen 
von i'hnen erfolgen. 
(3) Sind Angehörige im Sinne des Absatzes 2 nicht vor
handen. so können die Leistungen nach Abs. 1 und 
Albs. 2 ganz oder teilweise an denjenigen gezahlt wer
den. der nachyveislich für ·die Kosten der Bestattung 
oder .für die letzte Pflege wäih!rend der Krankheit auf
gekommen ist, oder der nachweislich mindestens wah
rend der letzten zwölf Monate von dem f1erstorlbenen 
Mitarbeiter unterhalten wol'den ist. 

(1) Bereit.sdlaftsdienst umfaßt .die Zeit. in der sich ein § 14 
Mitarbeiter außerhalb seiner Aribeitszeit zur Dienstlei- Sa«Pleistungen 
stung bereithalten muß, und gilt nicht als Überstunden-
arbeit. Nur bei geleisteter Airbeit Wird Überstundenver- Sachleistungen werden nicht gewährt. 
glitung gewährt. 
(2) Für Bereitschaftsdienst sind 15 Prozent der Stunde~-
vergütung zu zahlen. JA,.bgeltung durch Pausdlalentscha- § 15 
digung ist zulässig. • · Aygteichsbezüge bei Arbeitsunfähigkeit 

§9 
'Zusammentreffen mehrerer Zusdlläge 

Treffen mehrere Zuschläge aus Feiertags-, Sanntags
oder Überstundenarbeit zusammen, so ist nur der höch-
ste Zuschlag ·zu zahlen. • 

§ 10 "' .Leitende Mitarbeiter 

Leitende Mitarbeiter haben keinen Anspru~ auf Ver
gütung und Zuschl~ für die üJber die gemaß. § 7 d~ 
ArbeitsvertragsordnUlllg hinaus 1~eleistete ~rbeit sowie 
atif Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit. 

§ 11 
Jubiläumszuwendungen 

Jubiläumszuwendungen werden an Mitarbeiter nach 
einer kirchlichen Diens:tzieit von 20, 30 und 40 JaJhren 
nach Maßgabe der Vergütungstabelle (Anlage 2) ge
währt .• , 

§ 12 
Ubergangsgeld 

(1) Vollbeschäl:Ugte Mitarbeiter, deren Aribeitsrechtsver
hältnis aus einem von• ihnen nicht zu vertretenden 
Grunde beendet wird und die nicht anderweitig ~m 
kirchlichen Dienst beschaftigt werden können, können 
beim Ausscheiden ein Übergangsge~d in Höhe der ziU
let'zt zustehenden Monatsvergüturig erhalten. Das Über
gangsgeld wird, sowelt diese Mitairbeiter keinen .anderen 
Arlbeitsplatz gefunden haben, für längstens drei Monate 
und nach einer ununterlbrochenen kirchlichen Dienst
zeit von mindestens 20 Jahren für längstens 6 Monate 
gewährt. 
(2) Abs. 1 gilt nicht, falls der Mitalrbeiter nach seinem 
Aussche~den aus dem kirchlichen Dienst eine Vollrente 
von der Soiialversicherung oder eine kiTchliche\iVers&
gung erhält. ' 

(1) Bei durch Krankheit verursachter Arbeitsunfähigkeit 
werden vom ersten Tage der Krankheit ab Ausgleichs-· 
bezüge in Höhe des Uaterschiedes zwischen der Netto
vergütung und dem Krankengeld der Sozialversicherung 
für die Dauer von 6 Wochen innerhalb des Kalender
jahrres gewährt. 
(2) Wird das Arbeitsrechtsverhältnis während der 
Krankheit durch Aufhelbtmgsvertrag oder durch Kündi
gung der Dienststelle beendet, so bleibt der Anspruch 
auf Zarhlung der Ausgleichsbezüge bestehen. 
(3) Den Mitairbeitern, die infolge eines Arbeitsunfalles 
oder einer Berufskrankheit aribeitsunfähig krank ge
worden sind, werden die AusgleichS:bezüge bis zur Wie
derherstellung der Arbeitsfähigkeit oder bis zum Ein
tritt der Invalidität ohne Anrechnung auf die Frist ge
mäß Abs. 1 gezahlt. 
(4)Bei ärztlich angeol'dnetem Fernbleibein von der Arbeit 
werden für die Dauer der Quarantäne AUS1gleichsbezüge 
ohne Anrechnung aUJf die Frist gemäß Abs. 1 gezahlt. 
(5)Wird nach' den Vorschriften der Sozialversicherung 
an Stelle des Krankengeldes · eine andere Barleistung 
(z. B. Hausge1d) gewährt, so ist der Unterschiedbetrag 
nach dem sonst zustehenden Krankengeld zu berechnen. 
Das gleiche .gilt, wenn ein Anspruch an dte Sozialver„ 
sicherung auf Barleistung nicht besteht. 

§ 16 
Auszahlung der Vergütung 

(1) Die Vergütung ist für den Monat zu berechnen und 
in der Regel am 15. eines jeden Monats für den laufen
den Monat zu zahlen. . 
(2) Dem Mitarbeiter ist eine Vergütungsabrechnung aus
zuhändigen. Einwendun~en wegen unrichtiger ,Auszah
lung der Vergütung müssen so,fort bei der Zarhlstelle 
geltend gemacht werden, Einwendungen wegen unrich
tiger Berechnung sollen bei der Dienststelle unverzüg
lich erhoben werden, 
(3) Dem Mitarbeiter, der am Zahltage beurlaubt ist, ist 
auf seinen Antrag die Vergütung var Beginn des Ur.i. 
Laubs zu zahlen. 



§ 17 
Vertretung 

(1) Jeder Mitarbeiter ist verpllichtet, dienstlich notwen
dige Vertretungen in angemessenen Grenzen ohne be
sondere Entschädigung zu übernehmen. 
(2) Wiro ihm bei einet Vertretung - außer bei Erho
lungsurlaub - eine höher bewertete Tätigkeit länger als 
einen Monat übertragen, so erhält er llür die Dauer der 
Vertretung eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetra
ges zwischen seiner A!nf~dvergütung und der 
des von ihm Vertretenen. , 

§ 18 
Teil beschäftigte 

(1) Teilbeschäftigte erhalten den ihrer Arbeitszeit ent
sprechenden Anteil der Vergütung eines Vollbeschäfüg
ten. 
(2) Beträgt die Arbeitszeit des Teifüeschäftigten weniger 
als 40 Prozent der Arbeitszeit eines Vollbeschäfti1gten, 
kann mit ihm eine Pauschalvergütung im Rahmen der 
für ihn nach dieser Vergütungsordnung zutreffenden 
GrundveDgütung vereinbart weroen. 

§ 19 
Durchführung 

(1) Rechtsv0rschriften zur Durchführung dieser Ordnung 
erläßt die Konferenz der Evangelischen Kirchenleitun
gen. ' 
(2) Verwaltungsvorschriften zur Durchführung dieser 
Ordnung erlassen die Gliedkirchen. 

§ 20 
Inkrafttreten 

(1) Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom . 
in Kraft. 

(2) Für die Anpassung der zum Zeitpunkt des Inkraft
tret:iens vorliegenden Arbeitsverträge an diese Vergü
tungsovdnung iSt der Abschluß von Änderungsverträgen 
erforoerlich. Dabei ka1I1n zur Vermeidung von Härten 
für eine Übergangsz.eit ein Ausgleich gewährt werden. 
Mitarbeiter, deren Arbeitsverträge nicht umgestellt 
werden, sind nach bisherigem' Recht zu behandeln. 

(3) Das Werk Innere Mission und Hilfswerk der Evan
gelischen Kirchen in der DDR kann mit der Konferenz 
der Kirchenleitungen die Übernahme dieser Ordnung 
vereinbaren. Es ist berechtigt, Verwaltungsvorschriften 
für seinen Bereich zu erlassen. 

65) 

Beschluß 

1. Die Kirchenleitung der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs hat auf ihrer Sitzung 
am 31. August. 1974 die von der Konfer~nz der Evan
gelischen Kirchenleitungen in der DDR empfohlene 
Arbeitsvertragsordnung und die von ihr empfohlene 
Vergütungsordnung für Mitarbeiter im kirchlichen 
Dienst (Vergütungstabelle mit Zwischengruppen) ge
mäß § 22 Abs. 4 des Kl'tchengesetzes über die Lei
tung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs vom 3. März 1972 - KABL Nr. 5 Seite 
35 - beschlossen. . 

2. Die genannten Ordnungen treten mit Wirkung vom 
1. Januar 1975 in Kraft, 

3. Durchführungsbestimmungen erläßt der Oberkir
chenrat gemäß § .18 des !Virchenleitungsgesetzes. 

Schwerin, den 31. August 1974 
Dr. Rathke 
Landesbischof 
als Vorsitzender der Kirchenleitung 

• 
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Anlage l (zu§ 3 Vergütungsordnung) 
66) 

Gruppenplan zur Vergütungsordnung 
für Mitarbeiter \m kirchlichen Dienst 

vom 31. August 1974 

1. Mitarbeiter bei der Seelsorge und Verkündigung so
wie im Fürsorge- und Pflegedienst 

2. Mitarbeiter im Verwaltungs- und im tedmischen 
Dienst · 

Vergütungsgruppe X 

Mitarbeiter mit eiqfacher Tätigkeit z. B. 
1. Diakoniehelfer 

Helferinnen in Kindertagesstätten 
2. Boten 

Kirchendiener 
Verwaltungshilfskräfte 
Wirtschaftshilfen 

Vergütungsgruppe IX 

Mitarfbeiter mit einfacher Tätigkeit, die eine Anlemung 
erforoert, z. B. . , 
1. Gemeindegehilfen Ohne Ausbildung 

Helfer im katechetischen Dienst ohne Ausbildung 
Helferinnen in Kindertagesstätten ohne Fachprüfung, 
wenn sie·mit besonderen Aufgaben betraut sind 

2. Friedhofswarte 
Kirchendiener mit· handwerklichen Fähigkeiten 
Küster · 
Verwaltungsangestellte mit einfacher Tätigkeit 

Vergütungsgruppe VIII 

Mitarbeitet: mit einer Tätigkeit, die eine längere Be
ru.fserfahirubg oder eine Prüfung voraussetzt, z. B. 

1. Diakonische Killder'heliferinnen mit Fachprüfung 
Gemeindehilfen mit Ausbildung · 
Katechetische Helfer mit Ausbildung oder Hilfs-
katecheten , 1 

Kirchenmusik.er (C) 

2. Hausmeister 
Heizer 
Kraftfahrer 
Küsterrendanten 
Schreibkräfte 
V erwaltungsangestellta 

Vergütungsgruppe VII 

Mitarbeiter mit qualifizierter Tätigkeit, die in der Re
gel eine Berufsabschlußprüfung voraussetzt, z. B. 

1. Gemeindehelfer 
Gemeindeschwestern mit Facharbeiterprüfung 
Katecheten (B) 
Kirchenmusiker iri B-Stellen 
K;inderoiakoninnen 

2. Kirchhofsverwaltea- auf großen Kirchhöfen mit 
Gebührenannahmen' 
Kraftfahrer mit Facharbeiterbrief. oder selbständiger 
4,usführung von Reparaturen 
~tenotypistinnen 
V. erwaltungsangestellte 

Ve['gütungsgruppe VI 

Mitarbeiter, deren .Tätigkeit sich, aus Gruppe VII her
aushebt, z. B. 

1. Gemeindediakone 
Kirchenmusiker in B-Stellen mit gleichzeitigem 
Dienst als B-Katechet 
Kreisjugendwarte 
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Lehrkräfte an kirchlichen und di~onischen Ausbil
dungsstätten 
Leiterinnen von Kindertagesstätten 

2. Leiter kleiner kirchlicher Verwaltungsämter 
Pairamentikmeisterinnen 

Vergütun~ppe V 

Mitarbeiter mit einer Tätigkeit, die in der Regel eine 
Berufsalbschlußp1.:ifung mit höheren Anforderungen 
voraussetzt oder in entsprechenden Leitungsstellan, z.B. 
1. Kirchenmusiker (A) in A-Stellen 

Kirchenmusiker (B) in kirchenmusikalischen Lei
tungsstellen 
Kreiskatecheten 

· Leh!rkräifte an kill'chlichen und diakonischen A'IJSbii
dungsstätten 
Leiterinnen in giroßen oder mehrgliedrigen Kinder
tagesstätten 
Pfarrverwalter 

2. Bauingenieure 
Forstwirte (Forstingenieure, Revierförster) 
Kassenleiter bei großen Verwaltungsstellen 
Leiter mittlerer kio:'chlicher V~altun~ter 
Sachbearbeiter (in der Regel mit zweiter Prüfung) 
Paramentiklmeisterinnen, die eine größere Werkstatt 
leiten 

Vergütungsgruppe IV 

Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich aus Gruppe V heraus
hebt, z.B. 
zu 1. und 2. ~kräfte all1 kio:'chlichen und diakonischen 
Ausbildungsstätten mit schwierigen Lehrfächern 

Ve11gütungsl?ll"Uppe III 

Mitarbeiter mit abgeschlossener Hochschufüilidung und 
entsprechender Tätrgkeit oder Mitarbeiter mit gleich
werti1ger Tätigkeit, z. B. 
zu 1. und 2. 

Fachreferenten 
Mitarbeiter in larideskirchlichen Leitun©'JStellen 

~ . 

·• 

• 

Vergütungsgruppe II 

Mitarpeiter, der~ Tätigkeit Sich aus Gruppe III 
heraushebt 

Vergütungsgruppe I 

Leitende Mitarbeiter„denen ~hrere Mitarbeiter· der 
Gruppen II oder III unterstellt .sind. 

. Anlage 2 (zu § 2 Vergütungsordnung) 

67) 

Vergütungstabelle 

1. Ve!'gütung 

Gruppe Grundvergüt. Höchstvergüt. Zulagen 

X 355 400 15 
IX 375 420 15 
VIII 400 460 20 
VIila 420 480 20 
VII 440 500 20 

· Vlla 460 520 20 
VI 485 560 25 
VIa 500 575 25 
V 550 640 30 
Va. 570 660 30 
IV 630 720 30 
IVa 650 740 30 
III . 700 880 60 
II 860 1040 60 
I 1020 1200 60 

2. Die Jubiläumszuwendungen gern. § 11 Vergütungs
ordnung betragen nach einer kirchlichen Dienstzeit 
von 20 Jahren 300,- M, 30 Jahren 400,- M und 40 
Jahren 500,- M. Teilbeschäftigte el"halten die Ju'bi
läumszuwendwngen entsprechend dem Umfang ihrer 
Tätigkeit. 

' Veröffentlicht unter der Lizenz-Nr. 423 des Presseamtes beim .Vorsitzenden des Ministerrates der Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik - Schriftleitung Kirchenrat•Schnoor, 27 Schwerin, Münzstrilbe 8 - II-16-8 (1353) 750 
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